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Geleitwort 

Die vorliegende Arbeit wurde 2010 vom Fachbereich IV der Universität Trier als 
Dissertationsschrift angenommen; sie befaßt sich mit der IFRS-Rechnungslegung bei 
Abwicklung der Kapitalgesellschaft. Die Beendigung einer Unternehmung stellt eine 
unausweichliche Phase des betrieblichen Lebenszyklus dar, die ihren Ausgangspunkt 
in der Auflösung der Gesellschaft hat. Auflösungsgründe stellen zum Beispiel ein 
entsprechender Beschluß der Gesellschafterversammlung, der Ablauf der in dem Ge-
sellschaftsvertrag der Unternehmung bestimmten Tätigkeitsdauer oder die Eröffnung 
eines Insolvenzverfahrens dar. Auf die Auflösung der Gesellschaft folgt deren Ab-
wicklung als typischerweise mehrjähriger Zeitraum, in welchem die Geschäfte der 
Unternehmung beendet, das Vermögen versilbert und die Gläubiger befriedigt wer-
den. 
 
Es stellt sich die Frage, wie die Unternehmung im Zeitraum der Abwicklung, also 
zwischen Auflösung und tatsächlicher Beendigung, Rechnung zu legen hat. Für die 
Rechnungslegung nach HGB ist diese Frage im Schrifttum bislang eingehend und in 
vielen Punkten äußerst kontrovers diskutiert worden. In bezug auf die internationale 
Rechnungslegung existieren bis heute hingegen kaum Untersuchungen zur Bilanzie-
rung der Gesellschaft in Abwicklung. Daß die Behandlung dieser Frage im deutschen 
und gesamten englischsprachigen Schrifttum bislang weitgehend ignoriert wurde, 
überrascht, denn es handelt sich um ein Problem von großer praktischer Relevanz: 
Die IFRS haben mittlerweile global einen Siegeszug angetreten und werden mit Aus-
nahme mancher US-amerikanischer Unternehmen von einer Vielzahl von Gesell-
schaften, die Kapital an internationalen Finanzmärkten aufnehmen, angewandt, sei es 
nun freiwillig oder zwangsweise aufgrund nationaler Vorschriften. Da keine dieser 
Gesellschaften ewig lebt, wird sich jede von ihnen am Ende ihres Lebenszyklus mit 
der Frage der IFRS-Rechnungslegung bei Abwicklung auseinandersetzen müssen. 
Herr Dr. Haßlinger betritt mit seiner Dissertation folglich Neuland, denn er unter-
sucht, wie die Gesellschaft in Abwicklung nach IFRS Rechnung zu legen hat. Um 
den Rahmen der Arbeit nicht zu sprengen, konzentriert er sich dabei auf die Rechts-
form der Kapitalgesellschaft. Eine solche Einschränkung ist zweckmäßig, da der 
weitaus größte Teil aller nach IFRS bilanzierenden Unternehmungen dieses Rechts-
kleid trägt. 
 
Herr Dr. Haßlinger beschränkt sich für den wesentlichen Teil der Untersuchung auf 
die IFRS-Rechnungslegung bei freiwilliger Abwicklung. Auch diese Fokussierung ist 
zu begrüßen, denn durch sie bleibt der klare IFRS-Schwerpunkt der Arbeit und damit 
ihre breite internationale Perspektive erhalten. Wären auch zwangsweise Abwicklun-
gen untersucht worden, wäre es zu einer Zersplitterung in nationalgesetzliche Rech-
nungslegungsrahmen (wie z.B. der einzelstaatlichen Bilanzierungsnormen im Falle 
eines Insolvenzverfahrens) gekommen, die nicht zielführend gewesen wäre. Der erste 



Geleitwort VI

umfangreiche Problemkomplex betrifft die Frage, aus welchen Stufen sich die IFRS-
Rechnungslegung in Abwicklung zusammensetzt. Zweitens untersucht der Verfasser, 
auf welcher Stufe und wann genau die Fortführungsprämisse fallen gelassen werden 
muß. Nachdem geklärt wurde, wann die Fortführungsprämisse fallen und folglich 
durch die Zerschlagungsprämisse ersetzt werden muß, wendet er sich der daran an-
schließenden Frage zu, mit welchen Konsequenzen die Abkehr von der Fortfüh-
rungsprämisse für die IFRS-Rechnungslegung einhergeht. 
 
Herr Dr. Haßlinger hat mit seiner Arbeit einen Meilenstein auf dem Wege der bi-
lanztheoretischen Analyse, Fortentwicklung und Kritik der IFRS-Rechnungslegung 
vorgelegt. Sie zeigt damit einmal mehr, daß internationale Spitzenforschung im Be-
reich des Revisions- und Treuhandwesens insbesondere im deutschsprachigen Wis-
senschaftsraum stattfindet. 
 

PROF. DR. MICHAEL OLBRICH 



Vorwort 

Die Abwicklung einer nach IFRS Rechnung legenden Kapitalgesellschaft wirft Fra-
gen hinsichtlich der während der Abwicklung zu erstellenden Rechnungslegungsstu-
fen, der Gültigkeit der Fortführungsprämisse sowie der unveränderten Anwendbarkeit 
der grundsätzlich die werbend tätige Unternehmung unterstellenden internationalen 
Einzelregelungen bei Ungültigkeit der Fortführungsprämisse auf. Die vorliegende 
Arbeit sucht die sich ergebenden und bisher im wirtschaftswissenschaftlichen Schrift-
tum weitgehend unberücksichtigten Probleme zu identifizieren und einer bilanztheo-
retisch begründeten Lösung zuzuführen. 
 
„Zur IFRS-Rechnungslegung der Kapitalgesellschaft in Abwicklung“ entstand wäh-
rend meiner Tätigkeit als Mitarbeiter am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, ins-
besondere Wirtschaftsprüfung und Controlling der Universität Trier und wurde 2010 
vom Fachbereich IV als Dissertation angenommen. 
 
Danken möchte ich an erster Stelle meinem verehrten akademischen Lehrer, Herrn 
PROF. DR. MICHAEL OLBRICH, der mein Dissertationsprojekt sehr gefördert, wertvolle 
Anregungen gegeben und mir große Freiräume für eigenständige wissenschaftliche 
Arbeit gewährt hat. Mein aufrichtiger Dank gilt zudem Herrn PROF. DR. WALTER 
SCHERTLER für die Übernahme und rasche Erstellung des Zweitgutachtens sowie 
Herrn PROF. DR. ROLF WEIBER in der Funktion des Prüfungsvorsitzenden. Ebenfalls 
bedanke ich mich bei den Kollegen am Lehrstuhl, die erheblich zu einer motivieren-
den Arbeitsatmosphäre beigetragen haben. Darüber hinaus danke ich meinem Arbeit-
geber in der Praxis, der KPMG AG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT, für die 
insbesondere in Form einer flexiblen Arbeitszeitgestaltung erfolgte Unterstützung. 
 
Meine lieben Eltern, WP/STB DIPL.-KFM. HANS-JOACHIM HAßLINGER und URSULA 
HAßLINGER, haben meinen akademischen und beruflichen Werdegang ausnahmslos 
unterstützt. Besonders ihnen spreche ich hiermit meinen herzlichen Dank aus. 
 

DR. MARIUS HAßLINGER 
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I. Die Rechnungslegung nach IFRS bei Abwicklung der 
Kapitalgesellschaft 

Die Abwicklung der Kapitalgesellschaft verfolgt das Ziel der Beendigung der Kapi-
talgesellschaft, indem „das ganze Kapital in die Hände der Gesellschafter zu brin-
gen“1 ist. Zwar bedarf es nicht ebenjener Abwicklung, um als Bilanzersteller oder -
leser mit Inkonsistenzen innerhalb des sogenannten internationalen Bestandteils des 
deutschen Bilanzrechts konfrontiert zu werden.2 Die Abwicklung der Kapitalgesell-
schaft läßt sich aber betrachten, um darüber hinaus die weitgehende Unbestimmtheit 
der „international financial reporting standards“ (IFRS) in diesem Fall festzustellen: 
Die IFRS-Regelsammlung befaßt sich ausschließlich mit der werbenden Gesellschaft, 
die Gesellschaft in Abwicklung bleibt hingegen ungenannt.3 
 
Die sich hieraus ergebenden Anforderungen an den Bilanzersteller sind grundsätzli-
cher Natur. So ist aufgrund der gesellschaftsrechtlichen Vorschriften (§§ 262-274 
AktG, §§ 60-74 GmbHG) zwar unbestritten, daß die externe Rechnungslegung auch 
in der Phase der regelmäßig mehrperiodigen Abwicklung generell verpflichtend ist. 
Welche Rechnungsabschlüsse im Verlauf der Abwicklung konkret zu erstellen sind, 
ergibt sich aus den gesellschaftsrechtlichen Vorschriften jedoch nicht: Fraglich ist 
zunächst, ob neben der gesellschaftsrechtlich vorgeschriebenen Liquidationseröff-
nungsbilanz und den ebenfalls explizit vorgesehenen Liquidationsjahresabschlüssen 
auch die Erstellung der Schlußbilanz der werbenden Gesellschaft auf den Tag vor der 
Auflösung erforderlich ist. Zudem ist ungeklärt, ob die Notwendigkeit zur Erstellung 
einer Liquidationsschlußbilanz am Ende der Abwicklung besteht.4 Die Problemstel-
lung ist indes nicht auf die zu identifizierenden Rechnungsabschlüsse begrenzt. Von 
mindestens gleicher Bedeutung ist die Frage nach der unveränderten Anwendbarkeit 
der bestehenden IFRS für die Kapitalgesellschaft in Abwicklung: So ist einerseits die 
Frage zu beantworten, bis zu welchem Zeitpunkt die Fortführungsprämisse den zu 
erstellenden Bilanzen als sog. Basisannahme zugrunde liegen kann. Andererseits ist 
                                              
1  SCHMALENBACH, Die Aktiengesellschaft (1950), S. 255. 

2  Vgl. MOXTER, Rechnungslegungsmythen (2000), SCHILDBACH, IAS für alle (2002), S. 267 f., 
OLBRICH, Immobilien (2003), HERING/OLBRICH, Beteiligungscontrolling (2009), KÜTING/HAYN, 
Anwendungsgrenzen (2006), S. 1215 ff., OLBRICH, Nochmals zur Fragwürdigkeit eines wertori-
entierten Controllings (2006), HETTICH, Inkonsistenzen der IFRS (2007), KÜTING/REUTER, Er-
folgs- und Gewinngrößen (2007), S. 2557, OLBRICH/BRÖSEL, Inkonsistenzen der Zeitwertbilan-
zierung (2007), SCHILDBACH, Irre Führendes Rechnungslegungssystem (2007), BRÖSEL, Impair-
ment (2008), OLBRICH, Zeitwertbilanzierung (2008), S. 213 ff., SCHILDBACH, Fair Value-
Bilanzierung und Unternehmensbewertung (2008), S. 191 ff., WAGENHOFER, Zeit der Bewerter 
(2008), BAETGE, DCF-Kalküle bei der Bilanzierung (2009), S. 21 f., BRÖSEL/ZWIRNER, Goodwill 
(2009). 

3  Vgl. SCHERRER/HENI, Liquidations-Rechnungslegung (2009), S. 188. 

4  Vgl. SCHERRER/HENI, Liquidations-Rechnungslegung (2009), S. 194. 

M. Haßlinger, Zur IFRS-Rechnungslegung der Kapitalgesellschaft in Abwicklung,
DOI 10.1007/978-3-8349-6153-2_1, 
© Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2011
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offen, welche Konsequenzen die Ungültigkeit der Fortführungsprämisse auf die 
IFRS-Bilanzierung ab diesem Zeitpunkt hat.5  
 
Daß auf die Fragen nach dem Zeitpunkt der Abkehr von der Fortführungsprämisse 
und den sich aus dem Prämissenwechsel ergebenden Konsequenzen zwingend Ant-
worten zu finden sind, gibt auch der Standardsetzer deutlich zu erkennen. So wird in 
IAS 1.25 betreffend den Zeitpunkt der Abkehr festgestellt, daß ein „Abschluss […] 
solange auf der Grundlage der Annahme der Unternehmensfortführung aufzustellen 
[ist], bis das Management entweder beabsichtigt, das Unternehmen aufzulösen, das 
Geschäft einzustellen oder keine realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.“ 
Bezüglich der Konsequenzen der Ungültigkeit der Fortführungsprämisse wird in 
IAS 10.15 ausgeführt, daß „die Auswirkung so durchgreifend [ist], dass dieser Stan-
dard [IAS 10 – Ereignisse nach dem Bilanzstichtag –, d. Verf.] eine fundamentale 
Änderung der grundlegenden Rechnungslegungsprämisse fordert und nicht lediglich 
die Anpassung der im Rahmen der ursprünglich unterstellten Prämisse der Rech-
nungslegung erfassten Beträge.“ Gerade die Tatsache, daß der Standardsetzer zwar 
die Problemstellung, nicht jedoch die bilanziellen Konsequenzen des Prämissenwech-
sels benennt, führt dazu, daß der Bilanzersteller seine Vorgehensweise begründen 
und damit auch theoretisch durchdenken muß. Hätte der Standardsetzer hingegen auf 
die Hinweise in IAS 1.25 und IAS 10.15 verzichtet, würde sich dem Bilanzersteller 
wenigstens die – wenngleich bilanztheoretisch unsachgemäße – Möglichkeit bieten, 
die bestehenden Regelungen unverändert bis zur handelsregisterlichen Vollbeendi-
gung der Kapitalgesellschaft anzuwenden. Trotz der insoweit augenscheinlichen 
Problemstellung ist zu konstatieren, daß sich für die geschilderten Fragestellungen 
bislang keine Antworten finden. Vielmehr beschränkt man sich in der Literatur weit-
gehend auf die Identifizierung jener Probleme.6 Die verstärkt im Rahmen der Verab-
schiedung des Bilanzrichtliniengesetzes (BiRiLiG) für die handelsrechtliche Rech-
nungslegung aufgetretene, jedoch immer noch andauernde Diskussion über die Rech-
nungslegung der Kapitalgesellschaft in Abwicklung ist somit in vollem Umfang auch 
für die IFRS-Rechnungslegung zu führen.7 

                                              
5  Vgl. SCHERRER/HENI, Liquidations-Rechnungslegung (2009), S. 194.  

6  Vgl. WOLLMERT/ACHLEITNER, Grundlagen (1997), S. 247, WINNEFELD, Bilanz-Handbuch 
(2006), Kp. E Rn. 37, PELLENS/FÜLBIER/GASSEN, Internationale Rechnungslegung (2008), 
S. 114, SCHERRER/HENI, Liquidations-Rechnungslegung (2009), S. 188 ff. Eine Ausnahme stellt 
freilich KÖNIG dar, der sich umfassend mit der Anwendung der IFRS bei Wegfall der Fortfüh-
rungsprämisse befaßt und dabei zu dem Ergebnis kommt, daß die IFRS weitgehend auch bei un-
gültiger Fortführungsprämisse angewandt werden können. Vgl. KÖNIG, Unternehmensfortführung 
(2007). 

7  Zu der das Handelsrecht betreffenden Diskussion vgl. OLBRICH, Auflösung einer Aktiengesell-
schaft (1975), BRÜHLING, Liquidation (1977), MOXTER, Abwicklungsbilanzen (1982), JANSSEN, 
Going concern concept (1984), LEFFSON, Going-Concern-Prämisse (1984), LUTTER, Fortführung 
(1986), SCHMIDT, Liquidationsbilanzen (1989), SARX, Abwicklungs-Rechnungslegung (1992), 
SCHERRER/HENI, Rechnungslegung bei Liquidation (1992), FÖRSCHLE/DEUBERT, Liquidations-
Eröffnungsbilanz (1996), LÜCK, Going-Concern-Prinzip (2001), OLBRICH, Besteuerung und 
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Daß die Problemstellung nicht lediglich von theoretischem Interesse, sondern auch 
von praktischer Relevanz ist, läßt sich nicht nur in Zusammenhang mit der im Jahr 
2008 eingetretenen Wirtschafts- und Finanzkrise verdeutlichen, wenngleich die prak-
tische Bedeutung hierdurch verstärkt wird.8 Angesichts der Tatsache, daß im Jahr 
2008 mehrere Zehntausend Abwicklungen9 erfolgt sind, kann die externe Rechnungs-
legung der Unternehmungen in Abwicklung nicht als zu vernachlässigender Bestand-
teil der insgesamt in Deutschland zur externen Rechnungslegung verpflichteten Un-
ternehmungen betrachtet werden: Wenngleich nur der kleinere Teil dieser durch Ab-
wicklung beendeten und in Deutschland ansässigen Unternehmungen Rechnung nach 
den internationalen Standards gelegt haben wird10, stellt auch die nach IFRS Rech-
nung legende deutsche Unternehmung in Abwicklung keine Einzelerscheinung dar. 
Die beschriebenen Fragen sind mithin nicht nur aus theoretischer Sicht relevant.11  
 
Ungeachtet der praktischen Relevanz der IFRS-Rechnungslegung in der Phase der 
Abwicklung wird man dem Standardsetzer nicht generell vorwerfen können, daß sich 
für die bilanzielle Abbildung einzelner Sachverhalte mitunter keine expliziten Kodi-
fizierungen im IFRS-Regelwerk finden: In der Natur der Sache der vergleichsweise 
jungen12 Kasuistik13 liegt, daß diese mitunter (noch) unbestimmt ist. Bei der Abwick-

                                                                                                                                            
Rechnungslegung bei Auflösung (2001), FÖRSTER/DÖRING, Liquidationsbilanz (2005), OLBRICH, 
Unternehmungsfortführung (2005). 

8  Vgl. IFM BONN, Gründungen und Liquidationen im 1. Quartal 2009 (2009), S. 9. 

9  Das IFM BONN gibt die Zahl der insgesamt im Jahr 2008 erfolgten „Liquidationen“ mit 412.000 
bekannt. Vgl. IFM BONN, Gründungen und Liquidationen 2008 (2009), S. 3. Der in diesem Zu-
sammenhang verwendete Begriff „Liquidation“ ist indes mit dem hier, strikt im gesellschafts-
rechtlichen Sinn verstandenen Begriff der Liquidation, bzw. synonym der Abwicklung, nicht de-
ckungsgleich. Vielmehr stellen die Abwicklungen nach der dieser Arbeit zugrundeliegenden De-
finition eine Teilmenge der durch das IFM BONN ermittelten „Liquidationen“ dar. Zum Erhe-
bungsverfahren des IFM BONN vgl. IFM BONN, Gründungen und Liquidationen 2008 (2009), 
S. 39. 

10  Nach den Berechnungen des IFM BONN handelt es sich bei 27.300 der insgesamt im Jahr 2008 
erfolgten Liquidationen um Gesellschaften in der Rechtsform der Aktiengesellschaft bzw. Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung. Vgl. IFM BONN, Gründungen und Liquidationen 2008 (2009), 
S. 18. 

11  Vgl. SCHERRER/HENI, Liquidations-Rechnungslegung (2009), S. 1. 

12  Zur Entstehung und Struktur der International Accounting Standards Committee Foundation 
(IASCF) vgl. statt vieler KLEEKÄMPER/KUHLEWIND/ALVAREZ, Ziele und Organisation (2007), 
Rn. 20 ff. 

13  Die IFRS (i.w.S.) umfassen gemäß IAS 1.7 sowohl die durch den IASB seit 2001 verabschiedeten 
acht IFRS (i.e.S.) als auch die von der Vorgängerorganisation IASC verabschiedeten 41 IAS, von 
welchen mittlerweile zehn wieder aufgehoben wurden. Ebenfalls den IFRS zu subsumieren sind 
die durch das IFRIC erarbeiteten und auch unter der Bezeichnung IFRIC veröffentlichten sowie 
die durch das Vorgängergremium SIC unter dem Begriff SIC bekanntgegebenen Standardinter-
pretationen. Die Interpretationen stehen gleichberechtigt neben den Standards und konkretisieren 
diese. Das Rahmenkonzept soll der Erarbeitung neuer sowie der Überarbeitung bestehender Stan-
dards dienen. Schließlich werden seit 2001 alle neu bekanntgemachten Standards durch sogenann-
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lung der Kapitalgesellschaft handelt es sich insoweit um einen bisher nicht in der Ka-
suistik geregelten Sachverhalt – mithin eine Regelungslücke. Ziel der nachfolgenden 
Untersuchung ist es daher, einen Beitrag zur zweckadäquaten Beseitigung dieser Re-
gelungslücke zu leisten. Mit Blick auf ebenjene zweckadäquate Beseitigung ist zu-
nächst festzuhalten, daß sich eine gegebene bilanztheoretische Konzeption erstens 
danach beurteilen läßt, „ob die zugrunde gelegten Bilanzaufgaben sinnvoll erschei-
nen; zweitens ist zu prüfen, ob die propagierten Bilanznormen überzeugen“14. Dabei 
sind Bilanznormen überzeugend, „wenn sie aufgabenadäquat sind“15. Übertragen auf 
die Untersuchung der IFRS-Rechnungslegung bei Abwicklung ist dies wie folgt zu 
berücksichtigen: Für die Zielsetzung der zweckadäquaten Beseitigung der Regelungs-
lücke soll der übergeordnete Zweck nachfolgend nicht hinterfragt werden. Unverän-
dert besteht dieser in der Vermittlung von für die Bilanzadressaten entscheidungs-
nützlichen Informationen.16 Des weiteren gilt, daß die bestehenden IFRS-Regeln un-
verändert zur Anwendung kommen, solange die Fortführungsprämisse während der 
Abwicklung Gültigkeit behält, da erst die Abkehr von der Fortführungsprämisse zu 
den vom Standardsetzer als „durchgreifend“ beschriebenen Auswirkungen auf die 
Rechnungslegung führt. Die Beurteilung der Zweckadäquanz der bestehenden Regeln 
für den Abschnitt der Abwicklungsphase, in welchem die Fortführungsprämisse wei-
terhin gültig ist, ist folglich nicht Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit. Vielmehr 
beschränkt sich die nachfolgende Untersuchung für diesen Abschnitt der Abwicklung 
darauf, die externen Rechenwerke zu identifizieren, bei deren Erstellung die beste-
henden Regeln zur Anwendung kommen. Zwingend ist die Zweckadäquanz der be-
stehenden Regeln dann aber für den Abschnitt der Abwicklung zu untersuchen, in 

                                                                                                                                            
te Begründungserwägungen ergänzt, welche Teil des jeweiligen Standards sind. Für einige Stan-
dards bestehen darüber hinaus Anwendungsleitlinien und erläuternde Beispiele, die allerdings 
nicht Teil des Standards sind. Für eine Übersicht des hierarchischen Aufbaus der IFRS vgl. 
ZÜLCH, Rechnungslegungsnormen (2005), S. 4 f., BAETGE/KIRSCH/WOLLMERT/BRÜGGEMANN, 
Grundlagen (2007), Rn. 13 ff. Zur Umsetzung der IFRS in nationales Recht vgl. VAN HULLE, Bi-
lanzrichtlinien (2003), S. 968, BUCHHEIM/GRÖNER/KÜHNE, Komitologieverfahren (2004), 
KÜTING/RANKER, IFRS als sekundäres Gemeinschaftsrecht  (2004), SCHMIDT, Spannungsverhält-
nis (2007), S. 540 ff., WAGENHOFER, Europäische IFRS (2007), BUCHHEIM/KNORR/SCHMIDT, 
Auswirkungen des neuen Endorsement-Verfahrens auf die Rechnungslegung (2008). Zur Proble-
matik der Rechtsnormqualität der IFRS vgl. statt vieler SCHÖN, Kompetenzen der Gerichte 
(2004), S. 764 ff., WÜSTEMANN/KIERZEK, IFRS für den Mittelstand (2007), S. 359 f. Vgl. auch 
RADWAN, Überwachung des IASB (2008). 

14 MOXTER, Bilanzlehre I (1984), S. 24. 

15 MOXTER, Bilanzlehre I (1984), S. 24. 

16  Die Voraussetzungen für die IFRS-Rechnungslegung in der Phase der Abwicklung unterscheiden 
sich insoweit beispielsweise von jenen für die handelsrechtliche Rechnungslegung in Abwick-
lung. Während die Rechnungslegung nach handelsrechtlichen Grundsätzen im Stadium der wer-
benden Gesellschaft noch durch die Koexistenz der (stärker gewichteten) Funktion der gläubiger-
schützenden Ausschüttungsbemessung einerseits und der Information der Abschlußadressaten an-
dererseits gekennzeichnet ist, beschränkt sich der Schutzzweck nach der Auflösung der Kapital-
gesellschaft angesichts des spezialgesetzlichen Ausschüttungsverbots gemäß § 272 AktG bzw. 
§ 73 GmbHG (ebenso) auf die Informationsvermittlung.  
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welchem die Fortführungsprämisse nicht mehr gültig ist. Vorwegnehmen läßt sich an 
dieser Stelle, daß die „fundamentale Änderung“ (IAS 10.15) der Bilanzierungsregeln 
bei Ungültigkeit der Fortführungsprämisse tatsächlich unvermeidbar ist. Dem Stan-
dardsetzer ist diesbezüglich uneingeschränkt zuzustimmen. Auch kann nicht überra-
schen, daß diese Veränderungen Konsequenz eines modifizierten bilanziellen Infor-
mationsträgers sind: Zentraler Informationsträger in der bei ungültiger Fortführungs-
prämisse zu erstellenden Bilanz ist das Vermögen der Unternehmung in Abwick-
lung.17 Der Informationsträger in der IFRS-Bilanz der werbenden Gesellschaft ist 
hingegen weniger eindeutig. Das gegenwärtige IFRS-Regelwerk ist vielmehr durch 
einen Dualismus gekennzeichnet, da sowohl Regeln bestehen, die das Vermögen18 zu 
ermitteln suchen, als auch Regeln, die auf die Bestimmung einer periodisierten Er-
tragsgröße19 abzielen.20 Die hieraus abzuleitende Schlußfolgerung für die Identifizie-
rung von Bilanzierungsgrundsätzen bei ungültiger Fortführungsprämisse ist ebenso 
eindeutig wie folgenreich: Aufgrund der fehlenden einheitlichen theoretischen Fun-
dierung des IFRS-Regelwerks sind die bestehenden Regelungen zwingend einzeln 
hinsichtlich ihrer Zweckadäquanz für die bei Ungültigkeit der Fortführungsprämisse 
zu erstellende Bilanz zu würdigen.21 
 
Allein die Erkenntnis, daß die Vermittlung entscheidungsnützlicher Informationen 
bei Ungültigkeit der Fortführungsprämisse nur durch die Ermittlung des Vermögens 
erreicht werden kann, ist für die Herleitung der maßgeblichen Bilanzregeln jedoch 
nicht hinreichend. Denn zu konkretisieren ist einerseits das für die Bilanzinformatio-
nen zu fordernde Maß an Relevanz (RK.26 ff.) und andererseits der Umfang der Ver-
läßlichkeit (RK.31 f.) der bilanziell zu vermittelnden Informationen. Die Ambivalenz 
dieser sog. qualitativen Anforderungen22 ist im Fall der Abwicklungsbilanz mindes-
                                              
17 Siehe hierzu Abschnitt IV.1. 

18  Diesbezüglich sind insbesondere die Standards IAS 39, 40 und 41 zu nennen, welche im Wege 
der Ermittlung von Zeitwerten das Vermögen zu bestimmen suchen. 

19  Zu nennen sind insbesondere die Standards IAS 11, 16 und 18, welche zumindest teilweise auf 
die Ermittlung einer periodischen Gewinngröße ausgerichtet sind. 

20 Auf die umfassende Kritik, daß sich die gleichzeitige Ermittlung periodisierter Erfolgsgrößen und 
der „richtige“ Vermögensausweis ausschließen, soll hier verzichtet werden. Es sei statt vieler 
verwiesen auf SCHMALENBACH, Dynamische Bilanz (1948), S. 12. An der Gültigkeit dieser Kritik 
ändert freilich auch die für die jüngere Vergangenheit festzustellende Tendenz zur verstärkten 
Ausrichtung der Einzelstandards auf die Ermittlung von Zeitwerten nichts. Vgl. statt vieler 
SCHILDBACH, Zeitbewertung (1999), S. 177. 

21 Vgl. hierzu grundsätzlich RUHNKE/NERLICH, Regelungslücken (2004), S. 394. 

22  Zur Problematik der Relevanz und gleichzeitigen Verläßlichkeit der Bilanzinformationen allge-
mein vgl. BALLWIESER, Bilanzansatz- und Bilanzbewertungsregeln (2001), S. 161, 
LÜDENBACH/FREIBERG, Objektivierungsbeitrag (2006), S. 437, SCHILDBACH, Irre Führendes 
Rechnungslegungs-System (2007), S. 13, SCHULT/BRÖSEL, Bilanzanalyse (2007), S. 59, THIELE, 
Zeitbewertung (2007), S. 632 ff. Vgl. auch KÜTING/RANKER, IFRS als sekundäres Gemein-
schaftsrecht  (2004), S. 2510 ff., RÜDINGER, Rückstellungen (2004), S. 21 ff., LORSON/GATTUNG, 
Faithful representation (2008), S. 556. 
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tens ebenso deutlich wie für die Bilanz der werbenden Gesellschaft: Unzweifelhaft 
von potentiell höchster (Entscheidungs-)Relevanz sind für die Bilanzadressaten jene 
– im Zeitablauf anzupassenden – Informationen, welche auch dem Entschluß zugrun-
de gelegen haben, die Kapitalgesellschaft abzuwickeln: So wird die Entscheidung für 
die Abwicklung der Kapitalgesellschaft regelmäßig das Ergebnis eines Vorteilhaftig-
keitskalküls der Eigner der Gesellschaft darstellen. Voraussetzung der Abwicklung 
ist, daß die durch die Veräußerung sämtlicher Vermögensbestandteile und Berichti-
gung sämtlicher Schulden erzielbaren (barwertigen) Auskehrungen jene bei Fortfüh-
rung der Betriebstätigkeit zu erwartenden (barwertigen) Ausschüttungen überschrei-
ten. Sofern die Abwicklung nicht unvermeidbare Konsequenz einer fehlenden Nach-
folgeregelung ist23, geht dieser folglich eine Unternehmungsbewertung voraus, bei 
welcher der Liquidationswert dem Unternehmungswert bei Fortführung gegenüber-
zustellen ist.24 Der Liquidationswert ist dann freilich „ein von den besonderen Um-
ständen der Veräußerung [Liquidationszeitpunkt, Dringlichkeit der Liquidation (Not-
verkäufe unter Zeitdruck), Liquidationsstrategie wie Einzelliquidation oder Liquida-
tion von Vermögenskomplexen (z. B. Filialen, sonstige, als selbständige Einheiten 
herauslösbare Komplexe), aktuelle Marktsituation hinsichtlich der veräußerbaren 
Vermögensgegenstände usw.] abhängiger Wert“25. Der Liquidationswert ist demzu-
folge eine sowohl subjektive als auch zukunftsbezogene Größe.26 Erfolgt die Abwick-
lung – wie hier unterstellt – freiwillig, so ist der Schluß gerechtfertigt, daß der Sub-
stanzwert den Fortführungswert übertrifft. Die Abwicklung der in diesem Fall entwe-
der insolvenzbedrohten, verlustreichen oder ertragsschwachen Kapitalgesellschaft 
bewahrt die Eigner folglich vor (Opportunitäts-)Verlusten.27 Mit Blick auf die Bilanz 
sind gerade jene, gegebenenfalls mit Hilfe von Experten ermittelten Informationen 
über den Liquidationswert der Kapitalgesellschaft erforderlich, um aus Sicht der Eig-
ner bzw. potentiellen Eigner eine Devestitions- bzw. Investitionsentscheidung treffen 
und aus Sicht der Gläubiger die Solvenz der Gesellschaft beurteilen zu können. Je-
doch gilt gleichermaßen: „Um nützlich zu sein, müssen Informationen auch verläss-
lich sein“ (RK.31). Im Hinblick hierauf ist unbestreitbar, daß gerade die zwingend 
entobjektivierten Vorteilhaftigkeitserwägungen, welche der Bestimmung des subjek-
                                              
23  Vgl. OLBRICH, Unternehmungsfortführung (2005), S. 565. Zumindest die Abwicklungsstrategie – 

mithin Abwicklungsintensität und -geschwindigkeit – basiert in diesem Fall aber auf einer Vor-
teilhaftigkeitsabwägung und folglich einer Unternehmungsbewertung. Zur Nachfolgeproblematik 
generell vgl. OLBRICH, Nachfolge und Gründung (2003), OLBRICH, Unternehmungsnachfolge 
(2005), HERING/OLBRICH, Unternehmensnachfolgeplanung (2006). 

24  Vgl. SIEBEN, Substanzwert (1963), S. 73 ff., KRAUS-GRÜNEWALD, Verkäuferposition (1994), 
S. 1446, HERING, Unternehmensbewertung (2006), S. 70, MATSCHKE/BRÖSEL, Unternehmens-
bewertung (2007), S. 316. 

25  MATSCHKE/BRÖSEL, Unternehmensbewertung (2007), S. 315 f.  

26  Vgl. MATSCHKE/BRÖSEL, Unternehmensbewertung (2007), S. 316. 

27  Vgl. SIEBEN, Substanzwert (1963), S. 72 f., BALLWIESER/LEUTHIER, Grundprinzipien und Prob-
leme der Unternehmensbewertung (1986), S. 548, KRAUS-GRÜNEWALD, Verkäuferposition 
(1994), S. 1442 ff., MATSCHKE/BRÖSEL, Unternehmensbewertung (2007), S. 324. 
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tiven und zukunftsbezogenen Liquidationswerts notwendig zugrunde liegen, den Li-
quidationswert zwangsläufig zu einem „nur schwer abschätzbar[en]“28 Wert ma-
chen.29 Jenen Informationen, die den höchsten Grad an bewertungstheoretischer Re-
levanz aufweisen, mangelt es mithin an der für die Erstellung der Liquidationsbilanz 
im Rechtssinne30 erforderlichen Verläßlichkeit, weil die Bilanzierung dann notwendig 
weitgehend im Ermessen des Bilanzierers liegt. Im Rahmen der nachfolgenden Un-
tersuchung ist folglich insbesondere zu prüfen, inwieweit sich entscheidungsnützli-
che, mithin sowohl relevante als auch verläßliche Informationen einstellen, wenn die 
bestehenden Regeln für die Erstellung jener Bilanzen angewendet werden, welchen 
nicht mehr die Fortführungsprämisse zugrunde liegt. Für die Fälle, in denen die An-
wendung der bestehenden Regeln nicht zu entscheidungsnützlichen Informationen 
führt, soll die Untersuchung einen Beitrag dazu leisten, Bilanzierungsregeln zu iden-
tifizieren, die zu einer zufriedenstellenden Erreichung der Zielsetzung der IFRS-
Rechnungslegung führen. Hierfür ist es freilich erforderlich, daß zunächst – wie oben 
beschrieben – der Rechnungsabschluß bestimmt wird, welcher erstmals unter Be-
rücksichtigung der Ungültigkeit der Fortführungsprämisse zu erstellen ist. Zu diesem 
Zweck ist es wiederum unentbehrlich, daß Klarheit darüber besteht, welche Rechen-
werke Bestandteil der IFRS-Rechnungslegung der Kapitalgesellschaft in Abwicklung 
sind. 
 
Um die vorstehend beschriebene Zielsetzung zu erreichen, sollen in Kapitel II zu-
nächst die gesellschaftsrechtlichen Rahmenbedingungen für die IFRS-
Rechnungslegung der Kapitalgesellschaft in Abwicklung erläutert werden (Abschnitt 
1). In diesem Zusammenhang sind eingangs die gesetzlichen Auflösungsgründe zu 
beschreiben, um im Anschluß diejenigen Auflösungsgründe zu identifizieren, die für 
die Untersuchung der IFRS-Rechnungslegung bei freiwilliger Abwicklung in Be-
tracht kommen. In der Folge sind insbesondere solche gesellschaftsrechtlichen Vor-
schriften für die Kapitalgesellschaft in Abwicklung zu beschreiben, die – wie zu zei-
gen sein wird – Einfluß auf die Rechnungslegung haben. Weitere Grundlagen der 
Untersuchung sind in Abschnitt 2 insoweit darzustellen, als zunächst die Frage nach 
der Anwendungsrelevanz der IFRS-Rechnungslegung für die Kapitalgesellschaft in 
Abwicklung zu beantworten ist. Hierauf aufbauend ist die allgemeine Zielsetzung der 
IFRS-Rechnungslegung – die Vermittlung entscheidungsnützlicher Informationen – 
als Ausgangspunkt für die sich anschließende Problemlösung zu konkretisieren. Die 
Grundlagen abschließend ist die Bedeutung der Jahresabschlußbestandteile einzuord-
nen, welche von der Kapitalgesellschaft in Abwicklung über die Bilanz hinausgehend 
zu erstellen sind. In Kapitel III sind in Abschnitt 1 zunächst die für den Einzelab-
schluß der Kapitalgesellschaft in Abwicklung grundsätzlich denkbaren und anschlie-

                                              
28 Vgl. MATSCHKE/BRÖSEL, Unternehmensbewertung (2007), S. 316. 

29 Vgl. auch MATSCHKE, Bewertung ertragsschwacher Unternehmungen (1984), S. 548. 

30 MOXTER definiert die Bilanz im Rechtssinne allgemein als die Bilanz, „deren Inhalt durch 
Rechtsnormen bestimmt wird“. MOXTER, Bilanztheorien (2007), S. 409. 
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ßend die tatsächlich erforderlichen Rechnungslegungsstufen zu ermitteln. Aufbauend 
hierauf ist der Zeitpunkt des Wegfalls der Fortführungsprämisse sowohl auf eine 
Rechnungslegungsstufe einzugrenzen als auch innerhalb der identifizierten Rech-
nungslegungsstufe zu konkretisieren. Im Anschluß hieran ist zu prüfen, welche Kon-
sequenzen die Abwicklung auf die Abschlußerstellung hat, wenn die betrachtete Ka-
pitalgesellschaft Mutterunternehmung in einem Konzernverbund ist. In Kapitel IV ist 
der bei Ungültigkeit der Fortführungsprämisse bestehende Regelungsfreiraum ein-
gangs zu spezifizieren, um dann den Versuch zu unternehmen, diesen mittels bereits 
bestehender Regelungen zu schließen (Abschnitt 1). In den Abschnitten 2 und 3 sind 
sodann Grundsätze einerseits betreffend die Bilanzierung dem Grunde und anderer-
seits die Bilanzierung der Höhe nach für wesentliche Aktiva und Passiva zu identifi-
zieren. Etwaige Auswirkungen des Wegfalls der Fortführungsprämisse auf den Aus-
weis in den bei Ungültigkeit der Fortführungsprämisse zu erstellenden Bilanzen sind 
in Abschnitt 4 zu beurteilen. Die Arbeit schließt in Kapitel V mit der Zusammenfas-
sung der gewonnenen Ergebnisse. 



 

II. Die Grundlagen der Abwicklung und der internationalen 
Rechnungslegung 

1. Die Abwicklung 

1.1 Die Auflösungsgründe 

Vornehmliche Aufgabe der Bilanzierung im Rechtssinne ist es, „geschäftliche Aktivi-
täten adäquat abzubilden“; die externe Rechnungslegung hat mithin eine „dienende 
Funktion […] [und nicht etwa] eine Gestaltungsfunktion […]“1.2 Dieser Erkenntnis 
folgend ist auch die Darstellung insbesondere der gesellschaftsrechtlichen Grundla-
gen der Auflösung und der sich anschließenden Abwicklung der Kapitalgesellschaft 
der einführenden Betrachtung der Rechnungslegungsregeln voranzustellen. Sowohl 
die Umstände des Eintritts der Auflösung als auch der Ablauf der Abwicklung einer 
Kapitalgesellschaft werden ganz entscheidend durch die spezialgesetzlichen Vor-
schriften des Gesellschaftsrechts bestimmt. Daher ist es einleitend erforderlich, we-
sentliche liquidationsspezifische Begriffe vorzustellen und deren Bedeutung zu klä-
ren.  
 
Zunächst ist festzuhalten, daß die Auflösung den ersten Schritt des zur Beendigung 
einer Kapitalgesellschaft erforderlichen, dreistufigen Prozesses darstellt: Sofern die 
Auflösung der Gesellschaft aus einem der noch darzustellenden Gründe erfolgt ist, 
beginnt für die bis dahin werbende Gesellschaft die Phase der Abwicklung. Erst am 
Ende der Abwicklung steht schließlich das die Existenz der Gesellschaft beendende 
Ereignis der handelsregisterlichen Löschung.3 Diesem Ablauf folgend sollen zunächst 
die gesetzlichen Auflösungsgründe für die verschiedenen Kapitalgesellschaftsformen 
dargelegt werden. Anschließend sind jene Auflösungsgründe zu identifizieren, die 
nicht Gegenstand der Untersuchung sein sollen: Nicht betrachtet werden sollen so-
wohl die Gründe der Auflösung, deren Rechtsfolge nicht die Abwicklung, sondern 
unmittelbar die handelsregisterliche Löschung ist. Außerdem werden jene Auflö-
sungsgründe nicht berücksichtigt, wenn bei der sich anschließenden Abwicklung 
nicht oder nicht ausschließlich die spezialgesetzlichen Vorschriften der 

                                              
1  BUNDESVERBAND DEUTSCHER BANKEN, Fair Value-Richtlinie (2002), S. 2 (beide Zitate). 

2  Vgl. auch KLEY, Fair Value-Bilanzierung nach IAS (2001), LÜDENBACH/HOFFMANN, Kausalität 
(2002), LÜDENBACH/HOFFMANN, Rechnungslegung (2002), S. 546.  

3  Vgl. BACHMANN, Auflösungsgründe (2007), Rn. 7, KLEINDIEK, Auflösungsgründe (2009), Rn. 1. 
Ferner vgl. SELCHERT, Prüfungen (1977), S. 231, DEUTSCHER STEUERBERATERKONGRESS, Li-
quidation einer GmbH (1994), S. 140 ff., GEHRLEIN, Fortsetzung einer aufgelösten GmbH (1997), 
S. 31 f. Vgl. auch SCHMIDT, Ablösung des Löschungsgesetzes (1994), ERLE, Sperrjahr (1998), S. 
216 f. 
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§§ 264 ff. AktG bzw. – diesen inhaltlich entsprechend – die §§ 65 ff. GmbHG zur 
Anwendung kommen, da diese einen wesentlichen und in dieser Arbeit zu untersu-
chenden Einfluß auf die IFRS-Rechnungslegung der Gesellschaft in Abwicklung ha-
ben. 
 
Spezialgesetzlich kodifiziert werden die Auflösungsgründe für Kapitalgesellschaften 
in der Form der Aktiengesellschaft (AG) und der Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung (GmbH) im wesentlichen in § 262 AktG und § 60 GmbHG. Übereinstimmend 
für beide Kapitalgesellschaftsformen werden als Auflösungsgründe bestimmt:  
 

- der Ablauf der in der Satzung bestimmten Zeit (§ 262 Abs. 1 Nr. 1 AktG, § 60 
Abs. 1 Nr. 1 GmbHG),  

- der Beschluß der Haupt- bzw. Gesellschafterversammlung (§ 262 Abs. 1 Nr. 2 
AktG, § 60 Abs. 1 Nr. 2 GmbHG),  

- die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft 
(§ 262 Abs. 1 Nr. 3 AktG, § 60 Abs. 1 Nr. 4 GmbHG),  

- der Eintritt der Rechtskraft des gerichtlichen Beschlusses über die Ablehnung 
des Insolvenzverfahrens mangels Masse (§ 262 Abs. 1 Nr. 4 AktG, § 60 Abs. 1 
Nr. 5 GmbHG),  

- der Eintritt der gerichtlichen Verfügung, durch welche ein Satzungsmangel 
bzw. Mangel des Gesellschaftsvertrags gemäß § 399 FamFG (§ 262 Abs. 1 
Nr. 5 AktG, § 60 Abs. 1 Nr. 6 GmbHG) festgestellt wird, 

- die Löschung der Gesellschaft wegen Vermögenslosigkeit gemäß § 394 
FamFG (§ 262 Abs. 1 Nr. 6, § 60 Abs. 1 Nr. 7 GmbHG),  

- die gerichtliche Erklärung der Nichtigkeit der Gesellschaft, weil Satzung bzw. 
Gesellschaftsvertrag keine Bestimmungen über die Höhe des Grund- bzw. 
Stammkapitals oder über den Gegenstand der Unternehmung enthalten oder 
weil die Bestimmungen der Satzung bzw. des Gesellschaftsvertrags selbst 
nichtig sind (§ 275 Abs. 1 i.V.m. § 277 Abs. 1 AktG, § 75 Abs. 1 i.V.m. § 77 
Abs. 1 GmbHG), sowie 

- die Gefährdung des Gemeinwohls gemäß § 396 AktG, § 60 Abs. 1 Nr. 3 
GmbHG i.V.m. § 62 GmbHG4. 

 
Darüber hinaus werden als Auflösungstatbestände explizit nur für die GmbH, jedoch 
wohl auch für die AG geltend5, die Unmöglichkeit des Erreichens des Gesellschafts-
zwecks bzw. das Vorliegen anderer wichtiger Gründe gemäß § 60 Abs. 1 Nr. 3 

                                              
4  Für Beispiele vgl. RASNER, Auflösung durch Verwaltungsbehörde (2002), Rn. 3, SPINDLER, Vo-

raussetzungen (2007), Rn. 4 ff., KLEINDIEK, Auflösung durch Verwaltungsbehörde (2009), 
Rn. 25. 

5  Vgl. HÜFFER, Aktiengesetz (2008), § 262 Rn. 24. 


